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Konferenzióligkeif roâhrend des
Sinters ,9,9/20.

Übersicht über die abgehaltenen Konferenzen.
Bergell. 1. Comunicazione e Mscussione deha prima parte

del memoriale sM libro scolastico. 2. Saggio M lezione M
grammatica ragionata, con partenza dal Maletto, e M eomugazione
pratica, spogha M nomenclatura. 3. Discussione e riprovazione
deh1 emendamento proposto del Lodmo. Governo nehe modahtà
di contribuzione del Cantone e dei ComuM aho stipenMo dei
sigg. maestri e riaffermazione deh'adesione ahe proposte del
sig. ZMsh.

Bernina. 1. Disciphna rMhtare e Msciphna scolastica.
Maestro Augusto Zanetti. 2. Il Msegno e la mia scuola. Maestra
Ameba Zanetti. 3. Proposte dei Delegati aha CoMerenza M
Davos. Maestro GiovanM Derungs. 4. Interpellanze deh' annuario.
Maestri Bottom e CompagnoM.

Chur. 1. Sprachpsychologisches aus dem Schweizerdeutsch.
Von Professor SzaMowsky. 2. Revision des Rechenbuches.
(Diskussion). 3. Der Aufsatzunterricht im SMne der ArbeitsschM-
idee. Von MusterleMer P.KieM. 4. Kantonale Gehaltsfrage, Stellungnahme

zum regierungsrätlichen Vorschlag. Von L. ZMsh.5. Arbeits-
schMwesen. Von Frau Pfarrer Monsch.

Churwalden. (felüt).
Davos-Klosters. 1. Aus der BergbaugescMchte der

Landschaft Davos. Von SekundarleMer R, Juon. 2. KlasseMektüre
und Schulbibhotheken. Von SekundarleMer Jos. Hartmann. 3.

Umfrage über Me Umgestaltung des bündnerischen Arbeitsschulwesens.

Von FräMeM Thürr.
Disentis. 1. Das V. romaMsche Lesebuch. Von LeMer

G. B. Durschei. 2. Tendenzas modemas sin antschess de scola.
Von G.-B. Bigliel. 3. La reorganisaziun du présent uorden de
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scola cantonal. Von Th. Quinter. 4. Co sa ins promover il
lungatg romontsch en scola. Von B. Giger. 5. Die
Mädchenarbeitsschule. Von Schwester Am. Wieland.

Heinzenberg-Domleschg. 1. Ein Beitrag zur Reform
des Arbeitsunterrichts. Von Schuhnspektor L. Martin. 2. Über
den Ausbau der SekundarschMe in Graubünden. Von Lehrer
Cloetta. 3. Zur Schaffung eMes bündnerischen SchMgesetzes. Von
Dr. E. Branger M Davos. 4. Die Umgestaltung des bündnerischen
Ai-beitsschMwesens. Von LeMer Wüd. 5. Zum Ausbau der Ver-
sicherangkasse. Von SekundarleMer Lorez. 6. Stellungnahme
zum KreisscMeiben des Vorstandes. Von LeMer Caviezel.

Herrschaft-V Dörfer. 1. Die Eigenart des weiblichen
Körpers und iMe Berücksichtigung M der SchMe. Von LeMer
Klotz. 2. Die Umfrage betreffs der ReorgaMsation des Lehrer-
verems. Von LeMer Dolf. 3. Die Psychoanalyse und ime Be-

deutang für Ärzte und LeMer. Von Lehrer O. P. Hold.
Ilanz. 1. Durch Me Arbeit zur Arbeit. Von SekundarleMer

Haßler. 2. Revisiun Ml V. cudiseh romontsch. Von PL
Sialm. 3. Umfragen. Von LeMer G. Schmid. 4. ReorgaMsation
der SekundarschMen. Von SekundarleMer A. Spescha. 5. La
poesia en scola cun risguard sm la revisiun Mis cuMschs. Von
J. Dietrich.

Erweiterte Bezirkskonferenz Ilanz - Disentis-
Lugnez. Musik und Gesang M der SchMe. Von Musikdirektor
Jos. Castelberg.

Imboden. 1. Gegenseitige Berichterstattung über gemachte
Erfahrungen im AMsatzunterrichte. Erste Votanten: SekundarleMer

Sievi und AmbüM. 2. Reform im AMsatzunterricht. Von
SchMMspektor L. Martin. 3. Die Muttersprache M den
romaMsehen SchMen. Von LeMer Capeder. 4. ReorgaMsation der
bündnerischen SekundarschMen. Von SekundarleMer Schugg.
5. Schaffung eMes bündnerischen SchMgesetzes. Von Dr. E.
Branger. 6. Umgestaltung des ArbeitsschMwesens. Von Frl.
Erma Klement. 7. Über Bodenarten und DüngerleMe. Von
LeMer B."Theus. 8. Über Insektenbeobachtung. Von SekundarleMer

G. Schatz.

Lugnez. 1. Discussiun sur ü V. cuMsch de lectora. Von
LeMer Ant. Derungs. 2. Vorarbeiten zu eMem SeMügesetz für
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unsern Kanton. Von LeMer Casutt. 3. Unser Ziel und unser
Weg. Von P. M. Carnot. 4. Umgestaltung des bündnerischen
Arbeitsschulwesens. Von LeMerin Spescha. 5. Reorganisation
der SekundarschMe. Von LeMer Cavegn.

Mittelprätigau. 1. CMisthche Erziehung und Staats-
schMe. Von Pfarrer C. Casparis. 2. Beratungen betreffend
Abhaltung eines Kinderfestes.

Mo e sa. 1. La scelta dehe professioM. Relatore Stoffel L.
2. RisoluzioM nostre M fronte alla revisione della legge riguardante

h onorario. Relatore Massimo GiuMcetti. 3. Provvedimento
provvisorio dei testi. Relatore ispettore Ciocco.

Münster tal. 1. Umgestaltung des bündnerischen Arbeits-
schMwesens. Von Frau Pfarrer Monseh. 2. Zum Ausbau der
bündnerischen SekundarschMe. Von SekundarleMer G. Zmsli.
3. Die Neuregelung der LeMergehalte. Von LeMer G. A. AnMeossi.

Oberengadin. 1. Krieg und SchMe. Von Pfarrer Schmid.
2. Neuauflage der romaMsehen Lesebücher 5 und 6. Von
SekundarleMer Bardola. 3. Differenzierung der kantonalen ZMagen.
Von SekundarleMer Bardola. 4. Reform des bündnerischen Arbeits-
schMwesens. Von Frl. Donatsch. 5. Gottfried Keller. Von LeMer
Könz. 6. Revision des bündnerischen SchMgesetzes. Von Pfarrer
Semadem.

Oberhalbstein. 1. Über Grammatüvunterricht m
romaMsehen SchMen. Von LeMer Fontana. 2. Vorarbeiten zu einem
SchMgesetz. Von Präsident Dr. J. P. Sonder. 3. Ausbau der
Sekundärschulen. Von SekundarleMer P. Spinatsch.

Obtasna. 1. Das Mädchenturnen. Von LeMer Boner.
2. Reorganisation der ArbeitsschMe. Von Frl. N. Barth. 3.

SchMgesetz. Von Sekundarlehrer Caviezel. 4. UMe mez per salvar
nossa lingua romantscha. Von Pfarrer Sonderegger. 5.
SekundarschMe. Von SekundarleMer Calonder. 6. Schulinspektorat.
Von LeMer M. Rauch.

Prätigau. 1. Selbsttätigkeit der SchMer im mündlichen
Unterricht. Von LeMer A. Bartsch. 2. Erziehungsziel und
Erziehungsmittel m der Schule. Von LeMer H. Brunner. 3. Die
gesetzhehe Stehung des Rebgionsunterrichts im Lehrplan. Von
Dekan Truog.
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Rheinwald. 1. Umfrage betreffs der Umgestaltung des

bündnerischen ArbeitsschMwesens. 2. Das fabMierende Zeichnen
und das Modehieren aM untern SchMstMen. Von P. Allemann.
3. ReorgaMsation der Versicherungskassen der bündnerischen
VolksschuheMer. Von Joh. Vohand. 4. Bericht der Delegierten
und Stehùngnahme zum Referat von Dr. Branger, gehalten M
Thusis. 5. Stehùngnahme zum Ausbau der SekundarschMen.

Hinterrhein (BezirksleMerkonferenz). Über Me Grundlage

der neuen Zeit. Von Pfarrer Schneiter.
Safien. 1. Vorarbeiten zu eMem neuen SchMgesetz für

unsern Kanton. Von LeMer Gartmann. 2. Umgestaltung des

bündnerischen ArbeitsschMwesens. Von LeMer Bühl er. 3. Das
SekundarschMwesen. Von den LeMern Buchli, Obrecht und
Gartmann. 4. Plan der Hemiatkunde vom Lötschental. Von
LeMer Bernhard.

Schams. 1. Erziehungsprobleme. VonH. Castelberg. 2. Der
Weg zum Herzen des SchMers. Von L. GoMy. 3. Zur ReorgaMsation

der SekundarschMen. Von SekundarleMer Cortes. 4. Die
Umfragen : a) Erlaß eMes SchMgesetzes. b) Umgestaltung des

ArbeitsschMwesens. Von LeMerin J. Hößh. 5. Die Strafe. Von
LeMerin F. MaM.

Schanfigg. 1. Wetter und Klima Mi Plessurgebiet. Von
SekundarleMer Casti. 2. LebensverhältMsse im Schanfigg. Von
den LeMern Perl und Matth. 3. Vorarbeiten zu eMem neuen
SchMgesetz. Von LeMer Joh. Schmid. 4. Umgestaltung des

Arbeitsschulwesens. Von LeMer J. Müller. 5. Ausbau der
SekundarschMe. Von SekundarleMer Casti und LeMer Zürn.

Unterhalbstein, i. SchMe und Sport. Von LeMer J.

Hartmann. 2. Ausbau der SekundarschMe. Von Sekundarlehrer
ZMsh.

Untertasna-Remüs. 1. Naturbeobachtung. Von LeMer
Bischoff. 2. Diskussion über eMe Revision des VT. romanischen
Lesebuchs, 3. ReorgaMsation unserer SekundarschMen. Von
SekundarleMer J. Janett. 4. SMnespflege in SchMe und Haus.
Von Sekundarlehrer M. Sehlatter. 5. Die Strafe M der Volks-
schMe. Von Lehrer J. Nett. 6. Reorganisation der ArbeitsschMe.
Von Frl. Bardola und Frl. Grand. 7. Diskussion über das Kreis-
scMeiben des Bündnerischen LeMervereins.
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Valendas-Versam. 1. Revision der Rechenbücher. Von
Lehrer Flutsch. 2. Kurse zur EMführang M den Physikunterricht.
Von Sekundarlehrer Studer. 3. ReorgaMsation des Bündnerischen
Lehrervereins. Von LeMer Bernhard. 4. Beitrag zur Reform des
Aufsatzunterrichts. Von SchulMspektor L. Martin. 5. Vorarbeiten
zu einem SchMgesetz für Graubünden. Von LeMer MareMon.

Vorderprätigau. 1. Umgestaltung der bündnerischen
Arbeitsschule. 2. Vergleich zwischen den bündnerischen und
den Stöcklinschen RecheMieften. Von V. Disch.

Ergebnisse der Umfragen.
1. Umgestaltung des bündnerischen Arbeitsschulwesens.
Die Umfrage betreffs der ArbeitsschMen für Mädchen wurde

veranlaßt durch ein Gesuch, das Me SchMkommission der
Bündnerischen Frauenschule und der Vorstand des Bündnerischen
ArbeitsleMeri nn enverbandes unter dem 26. Juli vor. J. an das Hohe
Erziehungsdepartement richteten (Vergi. XXXVH. JaMesberieht
S. 130 ff.). Von den M Mesem Gesuche behandelten Fragen hatten
die Konferenzen sich nur über Me Frage der Verlängerung der
Unterrichtszeit für den Handarbeitsunterricht für Mädchen, und
was damit direkt zusammenhängt, auszusprechen. Es haben
unserer EMladung nicht alle KoMerenzen entsprochen. Immer-
Mn hegen uns 15 Berichte über Me ErgebMsse bezügheher
Beratungen vor und darunter gerade eMe Anzahl aus den größeren
Konferenzen, so daß wir doch zu einem richtigen Bude von der
Stehung der MehrzaM unserer LeMer zu den weibhchen ArbeitsschMen

gelangen können. Die KoMerenz Chur besprach Me Frage,
unterheß es aber, Anträge einzureichen, um Me Regelung der

Angelegenheit, Me Me Churer SchMen Mcht berührt, ganz den
LandleMem anheimzustellen.

Mehr oder weMger emläßhcheBerichte mitAnträgenhegenvor
von den KoMerenzen Davos-Klosters, Disentis, Heinzenberg-
Domleschg, Ranz, Lnboden, Lugnez, Münstertal, OberengadM,
Obtasna, RheMwald, Safien. Schams, Schanfigg, Untertasna-Remüs,
Vorderprätigau.

1. Verlängerung der Unterrichtszeit. Die NotwenMg-
keit, Me Unterrichtszeit für den Handarbeitsunterricht der Mädchen.
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zu verlängern, bestreitet keine einzige Konferenz. Alle sprechen
sieh vielmeM direkt oder mdirekt dafür aus, daß der
Handarbeitsunterricht weiter auszubauen sei. Die weMgsten
unterlassen es, dessen Bedeutung geziemend hervorzuheben. HM-
sichtheh der Zeit und des Maßes Meser Ausdehnung gehen Me
Ansichten aherdmgs weit auseMander.

Die KoMerenz Rheinwald verwaMt sieh dagegen, daß

man den ArbeitsschMunteriicht auf Kosten der andern SchM-
fäeher verlängere. Sie findet es fM unsere Verhältnisse am
besten, wenn Me Ai-beitssehMe im Frühling nach ScMüscMuß
noch eMige Wochen fortgesetzt werde. In ähnlichem Sinne
äußert sich Me Konferenz Untertasna-Remüs; sie regt
Me Emrichtung bezüglicher Kurse — am besten gleich nach
der vorgeschriebenen Schulzeit, (d. h. jedeMahs : nach Absolvierung

der gesetzlichen SchMpMcht) — oder dann Me Fortsetzung
der MädehenarbeitsschMe auch wäMend der Sommerszeit an,
damit Me übrigen Schulfächer Mcht zu kurz kommen. Die
Konferenz Vorderprätigau hält es nur für möghch, Zeit an Me
HandarbeitsschMen abzugeben, wenn vorher der kantonale LeM*-

plan revhhert werde. Alle andern erklären sich mit eMer
Verlängerung der Unterrichtszeit auf Kosten anderer Fächer
einverstanden, soweit sie Mese Frage überhaupt behandeM.

Davos-Klosters. Dem weibhchen Handarbeitsunterricht
werden künftighin 4 bis 6 Stunden wöchentlich eMgeräumt.

Disentis:in. und IV. Klasse 3 Stunden wöchentlich Arbeits-
schMe, V. und VI. 41/», VH. und TOI. 6 Stunden.

Heinzenberg-Domleschg: Die Verlängerung der
Unterrichtszeit fto Mädchenhandarbeit soh erst M der V. Klasse
obligatorisch werden.

Ilanz: Die Unterrichtszeit für den weibhchen Handarbeitsunterricht

soh betragen:
im 2., 3. und 4. SeMüjaM- 3 Stunden M der Woche,

„ 5. und 6. „ 4'/2 „ „ „
„ 7., 8. und 9. „ 6 „ „ „

KleMere VerscMebungen je nach der SchMemrichtung bleiben
vorbehalten.

Imboden spricht sich ganz ahgemem dafrir aus, daß Me
von der Bündnerischen FrauenschMe gemachten VorseMäge be-

7
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treffs Ausbau des ArbeitsschMwesens in vollem Umfange zu
unterstützen seien. (Damit stimmt Me Konferenz eMer wëchentlichen
Unterrichtszeit von 4—6 Stunden zu).

Lugnez: Den 3 oberen Klassen sohen 3 Nachmittage
freigestellt werden. (Nach dem Zusammenhang, M dem Meser an
sich schwer verstänMiche Satz steht, kann er nichts anderes
bedeuten, als daß die Mädchen M den 3 oberen Klassen 2 oder

gar 3 ganze Nachmittage Handarbeitsunterricht erhalten sollen.
Bis daMn wM man es dann jedenfahs bei derbisherigen Unterrichtszeit

bewenden lassen).
Münstertal: Es wird eMer Vermehrung der Unterrichtszeit

um 1 bis 3 Stunden M den oberen Klassen zugestimmt.
Oberengadin: IT. bis VH. Klasse 4'/ä, VflI. und IX. Klasse

6 Stunden pro Woche.
Obtasna: Wir sind bereit, durch ahe Schuljahre Mndurch,

3 Stunden von unserer Unterrichtszeit für den Handarbeitsunterricht

abzutreten.
Safien : Die Arbeitsschulzeit soh mindestens um 1'/2 Stunden

M der Woche verlängert werden.
Schams: Unsere Konferenz wM der L, H. und TH. Klasse

wöchentlich 3 Stunden und den folgenden Klassen wöchenthch
6 Stunden einräumen.

Schanfigg: Die Unterrichtszeit für Me weibhchen
Handarbeiten soh von der TH. bis VH. Klasse vermeMt werden auf
41/-;, für Me Vili, und IX. Klasse aM 6 Stunden wöchenthch.

Wenn nach dieser Zusammenstehung einzeMe Konferenzen
Mnsichthch der EMräumung weiterer regMärer Unterrichtsstunden
für die Mädchenhandarbeit sich auch meM oder weMger
zurückhaltend zeigen, so ist doch Me MelnzaM zu Opfern in dem von
der Frauenschuhe verlangten Maße oder sogar zu noch größeren
Opfern bereit. Was sodann Me Verteüung der neuen Stunden auf
Me verscMedenen Klassen betrifft, so schließen sich darin rneMere
Konferenzen den bezüglichen VorscMägen des Vorstandes an;
andere schlagen eMe etwas davon abweichende Regelung vor.
Der Vorstand dürfte also wolü ungefäM das richtige getroffen
haben. Er hat um so weniger Veranlassung, etwas anderes
vorzuschlagen, als Me FrauenschMe und Me ArbeitsleMerinnen sich
mit seinen VorscMägen ausMückhch einverstanden erklären.
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2. Einsparung der für den Mädchenhandarbeits-
unterricht neu verwendeten Unterrichtszeit. Auf Mese

Frage sMd leider nur weMge KoMerenzen eMgetreten, gewiß Mcht,
weü Me übrigen Mr keMe Bedeutung beigemessen hätten ; denn
das ist ja gerade eMe Hauptfrage; iMe Lösung erscMen ihnen
aber woM etwas schwierig. Der VereMspräsident bezeichnete
als Fächer, M denen abweehslungsweise eM Lehrgang geopfert
werden könnte, an erster Stehe den Sprachunterricht und das
Rechnen. Er fand dabei aber wenig Gegenhebe. Einzelne
Konferenzen verwaMen sich ausMückhch dagegen, daß man Me
Unterrichtszeit M Mesen Fächern kürze, so Imboden ; andere
lassen das eine oder andere für eine Kürzung zu ; daneben werden
bald diese, bald jene andern Fächer genannt.

Münstertal: In welchen Fächern und Klassen che

erforderliche Zeit eMgespart werden soh, und wie Me dadurch für
Me Knaben frei werdende Zeit zu verwenden ist, soh dem Klassen-
leMer überlassen werden.

Obtasna: Es sohen bis zur HI. Klasse die 3 Religions
stunden dafrrr wegfallen (im EMverständMs mit den hiesigen
Geistlichen), von der DT. bis VITI. Klasse eine Stunde Religion,
eMe GescMchte und abwechslungsweise eMe Rechnen und
Sprachunterricht.

Oberengadin: EMsparen der Zeit auf Rephnung von
Naturkunde, Rechnen, GescMchte (Vaterlandskunde).

Schanfigg: AM aüen Stofen soh ein LeM-gang Geschichte
geopfert werden. Im VIH. und IX. SchuljaM können überdies
M Betracht fahen eM LeMgang Zeichnen oder dann Rechnen.

Die Konferenz Safien wM Me Walü der zu kürzenden
Unterrichtsfächer ganz dem LeMer anheimstehen ; die Konferenz
Imboden möchte MmM Meser Beziehung weMgstens große FreMeit
lassen, wäMend Me Konferenz Heinzenberg-Domleschg
das Verfügungsrecht den GemeMden emzuräumen vorschlägt.

Dem meMfaeh geäußerten Wunsche nach Freiheit möchten
wir M der Weise entsprechen, daß wir eMe AnzaM Fächer
bezeichnen, Mnerhalb deren Lehrer und Schulrat wTählen können.

Davos-Klosters scMägt vor: Eine Komnhssion soll eMe

LeMplanänderung vornehmen und dabei Me fM den
Mädchenhandarbeitsunterricht neu geforderte Zeit einsparen.
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3. Beschäftigung der Knaben in der frei wer.
denden Zeit. Dafür schlagen Me meisten KoMerenzen im
Einklang mit dem Vorstnnd vor allem den HanMertigkeitsunter-
richt und dann auch gesonderten Unterricht in den herkömmlichen
Schulfäehem vor.

Davos-Klosters: Die frei werdende Zeit Ment der Knaben-
handarbeitsschMe, Me ausgebaut werden soh.

Heinzenberg-Domleschg: Die für Me Knaben frei
werdende Zeit soh verwendet werden fM Geometrie, Handarbeitsund

Turnunterricht.
Ilanz: Zur Beschäftigung der Knaben kommen m Betracht

neben Turnen, Physik und Geometrie:
a) in GesamtschMen : Buchführung undLandwirtschaftsleMe;
b) in 4 bis 5 klassigen OberschMen : Buchführung, Land-wirt-

schaftsleMe, event. GescMchte und Handarbeit;
c) M 2 bis 3 klassigen OberschMen : Handarbeit, GescMchte.

Lugnez und Münstertal: Die Beschäftigung der Knaben
soh den LeMern freigestellt werden.

Oberengadin: Beschäftigung der Knaben mit Handarbeit,
Turnen, Geometrie, Physik, Naturkunde, Vaterlandskunde,
Fragestunden u. s. w. je nach den örtlichen VerhältMssen.

Obtasna: Den Knaben -würde man Handarbeitsunterricht
m Ton, Holz, Pappe oder Metall erteüen. Bis die LeMer selber
durch besondere Kurse für Meses Fach vorgebüdet wären, könnte
man eMen besondern Unterricht einfüMen, der Me gememsamen
Forderungen frir Me Knaben ergänzte. Wir empfeMen dafür
rhir Me letzten Klassen besonders Gesetzeskunde und den
allgemeinen staatsbürgerlichen Unterricht.

Safien: HanMertigkeitsarbeiten (Pappe- und Klebarbeiten);
Anfertigen von allerlei Gegensränden, Me etwa M der SchMe

gebraucht werden.

Schanfigg: Für Me Knaben soh aM ahen Stirfen ein
Lehrgang Handfertigkeitsunterricht eingeführt werden. Für Me

VHI. und LX. Klasse kommen dazu frir Me übrigen 1 7s Stunden
Vaterlandskunde und Geometrie. Für Me Übergangszeit tritt
an Stehe des HanMertigkeitsunterrichts Turnen.

Vorderprätigau: Für Me Beschäftigung der Knaben
werden folgende Arbeiten erwähnt : Pfropfen, Pappen, Modellieren,
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Schnitzen. Berechnung des Schlachtgewichtes der Tiere, ferner
ScMeMer- und ScMosserarbeiten.

Nach Mesen Kundgebungen dürfen'wir wohl aM ahgemeMe
Zusthmnung hoffen, wenn wir für Me Beschäftigung der Knaben
vor allem den HanMertigkeitsunterricht M dem im vorigen JaMes-
bericht S. 135 ausgeführten SMne Ms Auge fassen und ini übrigen

es dem LeMer anheimstellen, das nach den Verhältnissen
m seiner SchMe und Gememde Min notwenMg ErscheMende
auszuwäMen.

4. Einige besondere Wünsche. Solche äußerten im
Zusammenhang mit der Berichterstattung über Me Mi JaMes-
bericht abgestellten Fragen Me Konferenzen Davos-Klosters,
Disentis, Lugnez, Obtasna, Schanfigg und zwar :

Davos-Klosters: Im Zusammenhang mit der olmeliin
notwenMgen LeMplanrevision "wünscht Me KoMerenz, daß auch
Zeit für das Mädehenturnen eMgeräumt werde.

Disentis: M der Diskussion wird dem Wunsch Ausdruck
gegeben, daß statt eines Inspektocs eMe Mspektorin an Me Arbeits-
sehMe berafen werde, und daß Me GemeMde der ArbeitsschMe
einen Beitrag zur Verfügung stehe, sei es um Geräte, Nähzeug
etc. anzuschaffen, oder um ärmere SchMerinnen zu unterstützen.

Lugnez: Die Anschaffung des neuen Materials soh der
LeMerin überlassen werden.

Münster tal: In den untern Klassen soh der Unterricht
nieht 3 Stunden nacheinander dauern. Es wäre zu
-wünschen, daß den Mädchen im naehschMpMchtigen Alter durch
Veranstaltung von Kursen GelegeMieit zu weiterer Ausbüdung
gegeben würde.

Obtasna: Emführang der obhgatorischen Mädchenfortbü-
dungsscMüen.

Schanfigg: 1. In aßen GemeMden sMd sofort geeignete
Lokale für den HanMertigkeitsunterricht zu suchen.

2. Zur EMführung der LeMer M Mesen Unterricht sMd
Kurse zu veranstalten und zwar jedes JaM mMdestens zwei.

Wir überlassen es der Delegiertenversammlung, Mwieweit
sie sich mit Mesen besondern Forderungen befassen wM. Nur
Me letzte Forderung der Schanfigger, zu der wir im letzten
JaMesbericht ebeMahs gelangt waren, möchten wir aMgreifen.
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Danach kommt der Berichterstatter M der ganzen Angelegenheit
zu folgenden Anträgen an Me Delegiertenversammlung •

1. Die Unterrichtszeit für den Mädchenhandarbeitsunterricht

beläuft sich in der H. bis "VTI. Klasse
auf 47ä, in der VTH. und IX. Klasse auf 6 Stunden
wöchentlich.

2. Die erhöhte Unterrichtszeit ist zu gewinnen,
indem derLehrer im Einverständnis mit dem Schulrat

für die Mädchen nach dem Stand der Klassen den
Sprachunterricht, den Rechenunterricht, den Ge-
schichts- oder den Naturkundeunterricht kürzt.

3. Die Knaben erhalten in der für sie frei
werdenden Zeit in erster Linie Handfertigkeitsunterricht

und daneben Unterricht in denjenigen
Unterrichtszweigen, wo es dem Lehrer am nötigsten
erseheint.

4. Um die Lehrer zur Erteilung eines ersprießlichen
Handfertigkeitsunterrichts zubefähigen, sind

jährlich zwei Handfertigkeitskurse für sie
abzuhalten.

2. Vorarbeiten zu einem Schulgesetz für unsern Kanton.

Von C. Schmid.
Es ist schon wiederholt betont worden, daß Me übergroße

ZaM von „Umfragen" unsere KoMerenzen zu seM M Anspruch
nehmen, und daß M dieser Hinsicht etwas meM Maß gehalten
und mit größerer Überlegung „angeregt" werden möchte.

Dies zeigte sich im letzten Winter neuerdings. Zu den
„Vorarbeiten zu eMem SchMgesetze" gesehten sich noch Me
seM umfangreiche „Sekundarschulreorganisation", Me
„Umgestaltung des bündnerischen ArbeitsschMwesens" etc., eMe Fülle
von Arbeitsstoff, der M eMem ScMüjaMe unmöglich gründlich
und fruchtbringend bewältigt werden konnte.

Das fühlten viele Sektionen, wie aus den Berichten hervorgeht,

bald. EMe davon (Untertasna-Remüs) gelangte sogar mit
dem Gesuche an den Zentralvorstand, es möchte Me Umfrage
betreffend SchMgesetz von der TraktaüdeMiste gestrichen werden.



103

Das geschah aber erst zu einem Zeitpunkte, da mehrere
Konferenzen, wie uns bekannt geworden, M Sachen schon verhandelt
und Beschlüsse gefaßt, andere Referenten bestellt und bezüghche
Vorarbeiten ausgeführt hatten.

Der Vorstand kam daher zum Schlüsse, es sei der Sache
der Lauf zu lassen in dem SMne, daß Me Ergebnisse der
Beratungen im Jahr 1919/20 im Jahresberichte zusammenzustellen
seien, und daß überMes ein Referat des Herrn Dr. E. Branger, das
Meser in der erweiterten Bezirkskonferenz Heinzenberg-Domleschg
gehalten, auf deren Wunsch in extenso dem vorliegenden Berichte
einverleibt werden sohe. Der Vorstand hält nämlich dafür, daß

es den Beratungen in Meser wichtigen Angelegenheit nur
förderlich sein kann, wenn Me Ideen, Me in den verseliiedefren
KoMerenzen sich geltend machten, weitern Kreisen bekannt
gegeben werden, damit Mi kommenden SchuljaMe auch Me-

jeMgen Sektionen, Me vorläufig Me Frage nicht M Beratung
gezogen haben, darauf eintreten und möglicherweise aMgestehte
Gesichtspunkte einer Prüfung unterziehen. Dabei halten wir es

Mcht für ausgescMossen, daß Sektionen, die bereits Stehung
bezogen haben, veraMaßt werden könnten, in eine Wiedererwägung

eMzutreten. Dies kann eMer recht gründlichen und
umfassenden BehanMung der Frage wesentlich nützen.

Von den 24 Sektionen, aus denen uns Berichte zugMgen,
befaßten sich 14 (Bergeh, Bernina, Chur, Davos-Klosters,
Herrschaft-V Dörfer. Imboden, Mittelprätigau, Moesa, Prätigau, Schams,
Unterhalbstein, Untertasna-Remüs, Valendas-Versam, Vorderprätigau).

mit der Umfrage Mcht, wäMend 10 (Disensis, Heinzenberg-
Domleschg, Ilanz. Lugnez, OberengadM, OberhalbsteM, Obtasna,
Rheinwald, Safien, Schanfigg) dazu Stellung nahmen und mein
oder weniger eMgehend über Me Ergebnisse Mrer Beratungen
eMberichteten.

Schams und Valendas-Versam haben ausdrücklich
beschlossen, daß sie sich mit der Schaffung eines SchMgesetzes

„zur Zeit" nicht befassen wollen.

Die Konferenzen Heinzenberg-Domleschg, Rhein-
wrald und Safien erklären sich mit den Ausführungen des

Herrn Dr. Branger einverstanden.
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Safien bringt aherdMgs einige Vorbehalte an: 1. „Anstel-
lungsverhältMsse : KünMgungsfrist Me ersten Mei Monate nach
ScMüschluß; 2. Zu WeMnachten smd 8 Tage Ferien zu geben".

I. Zur „straffern Organisation der Lehrerschaft"
äußern sich Disentis („eine straffe OrgaMsation zu einem vom
Staate anerkannten Verbände ist nicht zu empfehlen"), Ilanz
(„ 1. Die KoMerenz lehnt eMe straffe OrgaMsation aller Bündner
LeMer zu einem vom Staate anerkannten Verbände ab. 2. Der
B. L. V. reviMert gelegenthch seme Statoten und bringt
Absatz 2 des § 3 und 10 mit der gehanMiabten Praxis M EM-
klang. 3. M AusfüM-ung von § 2 der Statoten sucht er
weiterlhn: a) durch Briefe und ZirkMare das Sohdaritätsgefühl
zu wecken, b) saumsehge Lehrer zum Besuche der Kreiskonferenzen

zu bewegen, wobei er von den Inspektoren unterstützt

werden sohte, c) LeMér vor ungerechtfertigten Wegwahlen
zu schützen. 4. Er sucht beim Erziehungsdepartemente da-
Mn zu wMken, daß dem Verein das Recht zuerkannt wird,
bei Lehrplänen und LeM-büchem mitzuarbeiten und Schulfragen
zu begutachten"), Lugnez („1. Die Lehrerschaft Graubündens
büdet einen Verband, dessen Mitgliedschaft für jeden Lehrer
obligatorisch ist. 2. Jeder LeMer ist verpMchtet, den Weisungen
des kantonalen Vorstandes Folge zu leisten. 3. Gegen reMtente
Mitgheder erläßt der Vereto Strafbestimmungen, Me von der
Regierung zu genehmigen sind. 4. Der B. L. V. büdet einen
neutralen Verband. Er darf sich als Ganzes Mcht an eMen
größern LeMervereM anscMiessen. Hingegen ist der Bestand
freier Untersektionen statthaft und können Mese sich behebig

an eMen großem schweizerischen Verein anschheßen"),
Oberengadin („Der kantonale LeMervereM soll eine vom
Staate anerkannte OrgaMsation seM"), Obtasna („Die kantonale

Leserkonferenz besteht aus allen im Kanton amtierenden
Lehrern und Lehrerinnen. Sie versammelt sich jäMlich einmal.
Das Recht der Antragstehung haben Abgeordnete des Erziehungs-
departements und der Schulräte. Sie hat das Begutachtungsrecht
über SehMfragen, LeMplan ete- Die Lokalkonferenzen versam-
meM sich monathch einmal. Der Besuch derselben ist
obligatorisch. Für entfernter wohnende Mitgheder soh eM Taggeld
ausgesetzt werden, das vom Kanton bestritten wird. Der Kan-
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tonalvorstand besteht aus den Präsidenten der BezirkskoMerenzen.
Ein ständiges Sekretariat mit Sitz M Chur ist zu schaffen"),
Safien („Der RM nach OrgaMsation geht heute durch Me ganze
Welt. Da müssen auch wir BündnerleMer uns zusammenschließen.
Der KoMerenzbesuch soh so geregelt werden, daß jeder Lehrer
eMe gewisse AnzaM von Konferenzen besuchen muß. Jeder
LeMer, dem's mn Me SchMe zu tun ist, wird die Konferenzen
auch ohne Zwangsmaßregeln besuchen, wenn es gut, brennende
SehMfragen zu regeln"), Schanfigg („Die KantonalkoMerenz
soh beibehalten werden. Daneben sohen jährlich 1—2 Bezirks- und
2—3 KreiskoMerenzen stattfinden, also im ganzen 4 Lokalkonferenzen.

Zudem soh dem Lehrer gestattet sein, für SchMbesuche

jährlich 2—4 SchMhalbtage zu verwenden"), Valendas-Versam
(„Der B. L. V. soh sofort seMe Statuten dahM reviMeren,

daß darin eM neuer Passus aufgenommen wird, welcher Me Ver-
einsnhtgheder verpMchtet, sich den BescMüssen der
Delegiertenversammlung zu fügen, wenn es sich mn Verwirklichung von
Fragen handelt, Me eMe beruMche oder finanzielle Besserstellung
der Lelirer bezwecken").

H. Über Me Reorganisation der Versicherungs-
kasse der Volks s chu 11 ehr er lauten Me Kundgebungen
folgendermaßen: Disentis („Die Renten- und Pensionskasse
soh so ausgestaltet werden, daß sie unserem Berafe etwas
Entsprechendes bieten kann. Die bezüglichen Auslagen müssen
vom Staat, von der Gemeinde und vom LeMer zu gleichen
Teüen bestritten werden"), Heinzenberg-Domleschg („1. Es

ist weMgstens eMe Verdoppelung der jetzigen Rente anzustreben.
Um Mes zu ermöglichen, werden folgende neue Einnahmen
geschaffen: a) Jedes Mitglied zaMt jäMiich Fr. 30.— mehr an
Me Kasse, b) Me Gemeiude leistet für jede neue Lehrerstelle
Fr. 60.—, c) Eintrittsgelder, d) Beitrag an Me Kasse bei
Gehaltserhöhungen. 2. Um den altem LeMem den Eintritt zu ermöglichen,

bezaMt der Kanton jährlich für jede LeMerstehe weitere
Fr. 30.— an Me Versicherungskasse. 3. Die Witwen- und Waisenrenten

werden M bessern EMklang gebracht mit den Invahden-
bezw. Altersrenten"), Ilanz („1. Die Leistungen der Versiche-
rungskasse für Volksschuheiner sMd auf Fr. 1500.— Alters- oder
Mvahdenrenten zu erhöhen. 2. In Me jährlichen EMzahlungen
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teüen sich Kanton, Gemeinde und LeMer gleichmäßig. 3. Von
den voraussichtlichen MeMeinnahmen an SchMsubvention durch
den Bund läßt der Kanton eMen Teü der Versicherungskasse
für VolksschMlehrer zuffießen. 4. Neue Kassen sind keine zu
gründen ; Mngegen ist den Mitgliedern der alten HMskasse
Gelegenheit zu bieten, sich M Me Versicherungskasse einzukaMen,
wie das 1897,t 1904 und 1913 der Fall war"), Lugnez („Die
Konferenz wünscht che beiden bestehenden Kassen zu eMer
Pensionskasse zu tosioMeren Diese wird vom Kanton und
von der Gemeinde unterstützt und zwar m der Weise, daß der
Kanton 1k, Me Gemeinde 7* u11^ der Lehrer den Rest der
Jahresprämie bezaMt"), Oberengadin („Anspruch der LeMer
auf PensioMerung. GrunMage Unfallgesetz. Prämie verteüt
aM LeMer, GemeMde und Kanton. Letzterer stellt für den Anfang
zMsloses Darlehen zur Verfügung — Fr. 200,000.—"), Obtasna
(„Ausbau der Pensions- und Hilfskasse ist notwenMg"), Rheinwal

d („Renten im Maximum von Fr. 1500.—, berechnet aM
Grund der DienstjaMe, z. B. bei 10 DienstjaMen Fr. 10.50
Fr. 500.— etc. Die Prämien sind aM Fr. 150.— pro Jahr zu
erhöhen, getragen von Kanton, GemeMcle und Lehrern zu
gleichen Teilen. — Rückzahlung : bei 4 DienstjaMen 7*i bei 5
bis 9 '/ï, bei 10—15 ò/i, bei 15 und meM' Dienstjahren Me ganze
persönliche EMzahlung. — Austretenden Mitgliedern, Me sich dem
WeiterstuMum widmen, soll gestattet werden, Me Rückzahlung
bis zu 5 Jahren zu verscMeben. Erfolgt in dieser Zeit der Wiedereintritt,

so fällt eMe Rückzahlung von seiten der Kasse weg.
Dem wiedereintretenden Mitglied werden Me geleisteten Dienstjahre

ohne Nachzahlung voh angerechnet. Tritt das Mitghed
nach 5 JaMen Abwesenheit Mcht mehr M den bündnerischen
Schuldienst, so hat Me Kasse Me RückzaMung ohne ZMs zu
leisten. EM Fachmann soll die ganze Angelegenheit begutachten.
Keine Nachzahlungen. — Ins Schulgesetz sohen folgende
Bestimmungen kommen: 1. Alle im Kanton amtierenden VolksschMlehrer

sMd Mitgheder der Versicherungskasse. 2. Die
Versicherungskasse entrichtet an Mre bezugsberechtigten Mitgheder oder
deren Witwen und Waisen Renten, Me im Minimum -/% der
MiMmalbesoldung eMes Primarlehrers betragen. 3. In Me JaMes-
prämien teüen sich Me Mitgheder, der Kanton und die GemeMden."
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Weiter wünscht Me Konferenz RheMwald, der Vorstand des

B. L. V. möchte Mittel und Wege suchen, um den Mitgliedern
der alten Kasse den EMtritt M Me neue zu ermöghchen), S afien
(„Von seiten der GemeMde und des Kantons sMd Fr. 35.— und
von den Mitgliedern ebeMahs Fr. 35.— Prämien zu bezaMen;
Me jäMlichen Renten von Fr. 500.— auf das Doppelte zu
erhöhen"), Schanfigg („Die Versicherungskasse soh ausgebaut
werden, so daß che Renten mindestens das Doppelte betragen.
Der Kanton soh Me Beiträge erhöhen, und auch Me GemeMden
sohen einen Beitrag an Me Kasse leisten"), Valendas-Versam
(„Zeitgemäßer Ausbau der Wechselseitigen Hilfskasse und der
bisherigen Versieherungskasse zu eMer leistungsfähigen Alterskasse,

woran Me Lehrer und der Kanton erhöhte, aber auch Me
GemeMden Beiträge zu entrichten haben").

DJ. Mit den Wahl- und Anstellungsverhältnissen
der LeMer beschäftigten sich folgende Konferenzen : Disentis
(„Die LeMer sohen JaM für Jahr vom Schulrat, event. gemeM-
schafthch mit dem GemeMdevorstand gewählt werden"),
Heinzenberg-Domleschg (siehe Referat Dr. Branger),
Herrschaft-V Dörfer („Die WaM- und AnstellungsverhältMsse der
LeMer smd im Sinne der Anträge der Delegiertenversammlung
in Thusis vom 22. November 1907 gesetzhch zu regeln"), Lugnez
(„1. Die WaM der LeMer erfolgt auf unbestimmte Zeit. 2. Bei
eMem Rücktritt von einer Stehe soll der LeMer, wenn möghch
auf SchMscMuß, spätestens aber Mei Monate vor SchMbegMn
künMgen. WäMend der SehMzeit darf der Lehrer Mcht zurücktreten.

Abweichungen von chesen Bestimmungen bedürfen der

VerstänMgung mit dem Schulrat. 4. Die GemeMde soh nicht
vor SchMscMuß, spätestens aber 14 Tage später künMgen. 5. Dem
weggewählten Lehrer steht das Rekursrecht an Me Regierung
zu. Diese steht fest, ob eine Wegwahl begründet oder
unbegründet ist, und kann eMe ungerechtfertigte WaM kassieren.
6. WaMbehörde ist der Schulrat allein oder Schulrat und
Gemeinderat zusammen. 7. Der Vorstand wird eMgeladen, die

Frage der Freizügigkeit iür Me schweizerischen Volksschuhehrer
zu prtifen und event. eine bezüghche Umfrage zu erlassen"),

Oberengadin („Der Schulrat ist Wahlbehörde. Anstehung
auf unbestimmte Zeit mit dreimonatlicher Kündigungsfrist aM
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SchMscMuß"), Ob erhalb st ein („1. Als WaMbehörde soh ein
füMgheMiger SehMrat MnktioMeren. 2. Der LeMer soh aM
unbestimmte Zeit mit Kündigungsfrist seMerseits gewäMt werden.
Unmotiviert darf kein LeMer weggewählt worden. 3. Die
Kündigungsfrist soh Me Delegiertenversammlung festsetzen"),
Obtasna („Bei Xichtwiederwahl wird der Fah durch kompetente
Instanzen, z. B. das Erziehuugsdepartement, geprüft. Wenn der
LeMer im Recht und Me GemeMde Mi Unrecht ist und sich
weigert, Mes anzuerkennen, dann soh letztere boykottiert werden").
Rheinwald (Unterstützt Me AusfüM-ungen Dr. Brangers), Safien
(„Der LeMer soh aM unbestimmte Zeit oder mtodestens aM 3

JaMe gewählt werden. Die SchMen hätten dann weniger unter
dem ewigen LeMerweehsel zu leiden. Als WaMbehörde kommt
nur der Schulrat M Betracht"), Schanfigg („Die WaM des

LeMers erfolgt durch den SehMrat aM ein JaM Probezeit und
dann aM unbesthnmte Zeit. Eine KünMgung hat aM Ende des

SchMjaMes zu erfolgen. WeggewäMte LeMer haben das Rekurs-
recht an Me Regierung, und Mese hat das Recht, eine ungerechtfertigtigte

Wegwahl zu kassieren"), Valendas-Versam („Rege:
hing der AnstellungsverhältMsse der LeMer M zeitgemäßer Weise,
nötigenfalls AMstehung eMes Normalanstehungsvertrages durch
den kantonalen LeMervereM und dessen Verwirklichung aM
dem Zwangswege durch BescMuß der Delegiertenversammlung").

IV. Reorganisation des Inspektionswesens. Hierüber

lassen sich Me Sektionen also vernehmen: Disentis („Die
KoMerenz steht sich auf den Standpunkt, der im Korreferat von
Lehrer Nay M. dargebotenen Ausetoandersetzungen"), Ilanz
(„1. Die Verordnung zu handen der Herren Inspektoren vom
Jatoe 1917 ist beizubehalten. 2. Die Inspektoren stod wäMend
der ganzen Schulzeit zu beschäftigen, so daß sie jede SchMe
melmnals besuchen können. 3. Zu Mspektoren sohen erfaMene
VolksschMlehrer berufen werden"), Lugnez („Mit Rücksicht aM
die vor weMgen JaMen besprochene und kürzlich geregelte Frage
des ScMMnspektorates scMeitet Me KoMerenz zur Tagesordnung"),
Oberengadin („Im Stone der Verordnung vom JaMe 1917

bescMossen"), Obtasna („1. Die Art der Inspektion ist dahin
abzuändern, daß der Schuhnspektor Me SchMe gelegenthch
besucht, aber ohne eine besondere Prütong abzunehmen. 2. Die
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Taxierung der Schulen mit bestimmten Noten „sehr gut", „gut",
„ziemlich gut" etc. soll aus dem Mspektoratsberichte wegfallen.
3. Der Inspektor soh eM pädagogisch gebüdeter Fachmann seM.
4. Die LeMerschaft soll zur WaM der Inspektoren das Vorschlagsrecht

haben"), Safien („Im Jahre 1917 wurde das Inspektionswesen

durch eMe' neue Verordnung, Me den Wünschen der
LeMerschaft ziemlich Rechnung trägt, geregelt. Inspektoren und
LeMer müssen sich in Mre Aufgabe einzMeben versuchen, bevor
etwas Neues verlangt wird"), Schanfigg („Diese soh M bisheriger
Weise beibehalten werden. Die neue Verordnung ist Mcht schlecht,
wenn Mr nachgelebt und sie richtig gehandhabt wird, was
vielleicht Me und da noch etwas besser der Fall seM könnte").

Außer den vier durch den Vorstand spezieü zur Diskussion
gestehten Revisionspunkten wurden von den meisten
Konferenzen noch zahlreiche andere durch ein Schulgesetz
zu regelnde Fragen besprochen, was seM zu begrüßen ist.
Einzelnen Sektionen wurden durch Me Referenten ganze ScMfi-
gesetzentwürfe, weMgstens in den Hauptgrundzügen, vorgelegt,
so Heinzenberg-Domleschg (Arbeit Dr. Branger), Oberengadin
(„Die SchMe ist Volkssache ; darum ist es notwenMg, den Bedürf-
Mssen und Wünschen des Volkes Rechnung zu tragen M sprachlicher,

konfessioneller und so weit als möglieh M wirtschaftlicher
Hinsicht. KeMe Starrheit der Regelung, kein harter Zwang,
keMe umstürzenden Neuerungen ; aber bei Berücksichtigung und
Schonung des guten Alten Anbahnung eines FortscMittes. EM
Gesetz, das zugleich fortscMitthch ist und berechtigte EMzel-
wünsehe so weit als möghch berücksichtigt, hebt Ansehen und
Stehung des LeMers, ermöghcht dessen materielle Besserstellung.
Das Gesetz hat das gesamte SchMwesen zu umfassen, Prhnar-
Sekundar-, Fortbüdungs-, Kantons- und VolkshochschMe. Die
Büdungseinriehtungen sollen ahgemeM zugänglich seM, Mdem
materielle Schwierigkeiten beseitigt werden.

Minimale SchMdauer für Me Primarschule 28 Wochen, 8
SchMjaMe. Untere Klassen verlängerte SchMdauer oder Sommerschule.

Gleichstehung der deutsehen und itaheMschen Sprache
M den romaMsehen SchMen. Minimale SchMdauer für Me
SekundarschMe 33 Wochen, Kreis- oder BezirksschMen als Ersatz
für Me untem Kantonsschulklassen. Ausscheidung der Fortbü-
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dungsschulen in gewerbliche, kaufmännische, landwirtschaftliche
und hauswMtschafthehe SchMen in größern Orten, an kleinen
Orten zusammengefaßt als berufhche FortbüdungsschMen für
Me männliche und weibhche Jugend. PrivatscMüeh smd zu
Milden, aber nicht liMeMzuregieren, woM aber Ausbeutung der
KMder zu verhindern. SpezialschMen für anormalbegab'te Kinder.
Volkshochschule Mi AnscMusse an Me LeMerfortbüdungskurse.
Dezentralisierte Kurse mit eMem 7 jährigen Turnus unter
Berücksichtigung der koMessionehen und sprachlichen Zentren.
Leitung derselben durch UMversitätsleMer. Ausbüdung der
SekundarleMer M den Fremdsprachen durch Kurse m den
betreffenden Sprachgebieten. Prämien von Gemeinde und Lehrer
an Pensions-resp. Stehvertretungskasse. Recht aM Stellvertrerang
für ein JaM mit vohem Gehalt. — Scfmlärzte, Schulzahnpflege,
Kranken- und UMaüversicherung durch Krankenkasse, SchMer-

speisung und Bekleidung. — SchMräte nMMnal 5 Mitgheder.
Auch Frauen wäMbar. Inspektor Freund und Berater des LeMers,
Mcht punktieren, sondern orientieren. KeMe SchMexamen,
sondern Schulfestchen. — Erziehungsrat bestehend aus 2 Vertretern
der LeMerschaft, Erziehungsehef und Stehvertreter, 1 Vertreter
der Landwirtschaft, 1 Vertreter der Kantonsschule. BescMänkte
Unentgelthchkeit der Lehrmittel. Auch geeignete * TurMokale
und Turnplätze"). Auch Oberhalbstein schlägt eine SchMdauer

von minimal 28 ScMüwochen und 8 SclmljaMen, ebenso
Ferienkurse für Me LeMer in der Hauptstadt und M den Bezirken,
event. M den ennetbergischen Tälern mit Taggeld und Ent-
schäMgung für Kost, Logis und Reise vor. — „Den austretenden
KanMdaten wird für Me ersten Mei JaMe (ProbejaMe) das Patent
vorenthalten." Wie OberengadM propoMert auch OberhalbsteM
StipenMen an talentierte arme SchMer, ohne Von Mesen
Gegenleistungen zu verlangen, femer eine mindestens füMgliedrige
Erziehungskommission und SchMärzte. Schanfigg wünscht
beförderliche Reorganisation des SerMnars zugleich mit Erlaß
des SchMgesetzes, Aufnahme des LeMplanes Ms letztere.
Bezüglich der SchMdauer wünscht Schanfigg Beibehaltung der
bisherigen Bestimmungen, „jedoch sohen die Tage zwischen
WeMnachten und Neujahr allgemein als Ferien gelten. Die
Schülerzahl der GesamtschMe soll nicht mehr als 30 betragen-
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Zum ScMübegMn bringt Schanfigg folgendes vor: „Der SchM-

begMn wird von der Gemeinde bestimmt und kann aM das

FrMijahr festgesetzt werden" und bemerkt noch erläuternd Mezu:
„Diese Bestimmung wird nur für Gemeinden mit längerer Schuldauer

von Bedeutung seM. Für solche ist es aber unter
Umständen im Interesse eines geregelten Unterrichtsbetriebes wichtig,
wenn sie das neue SchMjahr im Mai beginnen. Wir denken
dabei hauptsächlich an GemeMden mit eMem fortwährend stark
wechseMden SchMermaterial, wo man viele SchMer aus den
untern Kantonen bekommt. Wenn wir M solchen GemeMden
Me SchMe Mi Herbst beginnen, so passen Me betreffenden
SchMer M keMe Klasse hineM, sMd entweder um ein halbes
JaM voraus oder zurück. Im weitern verlangt auch Schanfigg
Kurse für Me Weiterbüdung. .In Krankheitsfähen sind Vikariate
für 1—2 Jahre vorzusehen. Diese 1—2 Jahre sohen dem kranken
LeMer als Dienstjahre angerechnet werden. Im Todesfahe eMes
Lehrers soll dessen Hinterbliebenen noch 7* JaMesgehalt ausbezahlt

werden." „Jedes Jahr sohen bei ScMübegMn alle KMder
vom Arzte untersucht werden."

Eine besondere Stehung nimmt Me Sektion Disentis zur
Schulgesetzfrage ein. Sie bescMoß, „es sei mit der Aufsteüung
des kantonalen SchMgesetzes zuzuwarten bis zur Revision der
Bundesverfassung." Und der Präsident der Sektion Graubünden
des Kathohschen LeMervereMs der Schweiz, Herr M. J. Nay in
Danis, unterstützt Mese Anregung folgendermaßen: „Die
Versammlung heß sich dabei von der festen Überzeugung leiten, daß es

im größten Interesse der Erziehung unserer Jugend und der Wohlfahrt

unseres gesamten Vaterlandes liege, wenn bei der Revision
der B. V. auch eine größere und gerechtere Berücksichtigung der
koMessionehen SchMen gegenüber der neutralen StaatsschMe
angestrebt und erreicht werde. Es soh unsere Eingabe natürlich
Mcht verMndern, daß Me Besprechung der als MMgend revisionsbedürftig

befundenen Teüe unserer ScMüordnung Mi Schöße des

B. L. V. fortgesetzt wird und diese, sei es aM dem Wege einer
Revision der bestehenden SchMordnung oder durch Erlaß
einschlägiger Spezialgesetze, eMer Lösung entgegengeführt werden."
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Dies Me Hauptgedanken, Me in den bisherigen Besprechungen

über ein kantonales SchMgesetz ausgesprochen wurden.
Wir wiederholen Me EMladung an Me Sektionen, sich Mese

anzusehen, sie zu prMen, zu ergänzen, auch Me PostMate des

Herrn Dr. Branger zu vergleichen und im nächsten Bericht von
den ErgebMssen ausführlich KenntMs zu geben, damit das

Material für ein gutes, der Zeit entsprechendes SchMgesetz
gewonnen werden kann, das Aussicht hat, auch Me Zustimmung
des Bündnervolkes zu erlangen.

Es könnte dabei denn auch eMem Wunsche der KoMerenz
Oberengadin entsprochen werden. Sie wünscht eMe kantonale

Gesetzesrevisionskommission, Me unter Berücksichtigung
sprachhcher und koMessioneher VerhältMsse zusammenzusetzen
wäre. Diese KomiMssion soh Me Vorbesehlüsse der Konferenzen
sonMeren, um dann eMe Zusammenstehung wieder den KoMerenzen

zur endgMtigen Beratung zu unterbreiten.
i^

3. Die Reorganisation der bündnerischen Sekundärschule.

Von L. Biert.
Als Diskussionsunterlage für Meses Thema Mente das Ga-

dientsche Referat, das an der letztjährigen KantonalkoMerenz
in Davos Mskutiert wurde und im 37. JaMesbericht des B. L. V.
abgedruckt ist. Die Davoser Tagung konnte nach Anhörung
eMes im Mesjälnigen Bericht M extenso veröffentlichten
Korreferats von LeMer J. M. Nay Me wichtige Frage der
ReorgaMsation unseres SekundarschMwesens Mcht M allen Punkten
erschöpfend behandeto, weshalb Me Diskussion darüber m den
Kreiskonferenzen fortgesetzt werden sohte. Die kantonale
Konferenz wurde sozusagen, was Mese Frage anbelangt, M 25 Teüe
zerschMtten, die Mrerseits im kleMen Kreise beraten und Me
Früchte Mrer Diskussionen dem Vorstand des B. L. V. zur
Sammlung, Sortierung und Verwertung emsenden soüten. Mit
andern Worten: das HauptMskussionsthema der kantonalen
Konferenz wurde M eMe Umfrage umgewandelt, M der
Annahme, Meser Weg füMe am ehesten zum Ziel. Der Weg
der Umfrage ist uns allen bekannt: Ausschreibung durch den

Vorstand, Besprechung M den Kreis- und Bezirkskonferenzen,.
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Sammlung der Konferenzberichte im Jahresbericht, event.
nochmalige Besprechung in den Konferenzen vor der
Delegiertenversammlung, BehanMung in der Delegiertenversamnüung, Ver-
McMung der Meinungen zu Anträgen und Besclüüssen, Leitung
Meser durch den Vorstand an Me Behörden zur gewünschten
Verwertung. Es mag sein, daß der vorgezeichnete Weg etwas
lang ist. Er ist aber vor allem demokratisch, und wenn trotzdem

Me einen oder Me andern Lehrer oder Lehrergruppen
glauben, Mnen oder Mren Anträgen sei zu weMg Rücksieht
getragen worden, so muß man nicht vergessen, daß es unmögheh
ist, ahe Wünsche, Me gar oft einander Mametral gegenüberstehen,

zu einem Ganzen zu vereiMgen. Wer eMen besseren

Weg, als den der Umfrage kennt, der zum Ziel fMirt, mag Mn
zu unserem WoMe nennen. Wh* sMd bereit, Mn zu prüfen.
Die rtüirige Konferenz Schanfigg hat ahe Umfragen, also
auch Me vorhegende, behandelt, sieht aber von der EMsendung
des DiskussionsresMtates ab, weü sie meMt, auf dem betretenen
Weg der Umfrage komme man an kein Ziel. Sie selneibt:
„Die Konferenz Schanfigg findet den weiteren Ausbau der
SekundarschMe notwenMg. Sie sieht aber aM dem mühsamen
Weg der Umfrage erfaM-ungsgemäß kein Ziel M greifbarer Nähe.
Fast jedes Jalir beschäftigen uns Umfragen. Nach längerer oder
kürzerer Diskussion eiMgt man sich M den Lokalkonferenzen
aM Me Vorschläge des Referenten oder eines Diskussionsredners
und sendet Mese dem kantonalen Vorstand eM, der dann Me
Wunschzettel zu sortieren hat. Oft sMd es so viele verscMedene
Anträge, als Berichte eMgehen; eine KoMerenz wünscht das

Gegenteü der andern (Revision der Rechenhefte, oder man
behandelt eMe Frage, es bleibt beim alten, und nach ein paar
JaMen kommt man auf den gleichen Gegenstand wieder zurück
(ReorgaMsation des Schulinspektorats), oder die Frage wMd
schließlich von der Delegiertenversammlung gar Mcht erleMgt,
weü Mcht Minglieher Natur (Gründung einer Kasse für
Stellvertretungskosten M Krankheitsfallen). Die Konferenz Schanfigg
ist daher überzeugt, daß Me Fragen des Ausbaus des
SekundarschMwesens und der Schaffung eMes SchMgesetzes auf dem
bescMittenen Weg keine befriedigende Lösung finden werden.
In den Kantonen Basel, St. Gahen, Glarus stod bezügliche Ent-
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würfe durch eine Kommission oder den ScMMnspektor
ausgearbeitet und zur Beratung vorgelegt worden. Wir sMd der
Ansicht, daß man auch bei uns aM Mese Weise eher zu
einem Ziel käme, und möchten wir dem Vorstand folgenden
Vorschlag zur Prüfung und Weiterleitung an Me zum- Entscheid
zustänMge Stelle unterbreiten : Es wird eine Kommission besteht
aus erfalirenen Schuhnännern der versclnedenen Sclmlstiifen
und der ErziehungskomiMssion. Diese soh eMen Gesetzesentwurf
ausarbeiten. Mr Me ReorgaMsation des ganzen SchMwesens von
der Primarschule bis und mit der KantonsscMüe und den
Konferenzen zur Beratung vorlegen, AM Mese Weise hätte man
M den LokalkoMerenzen nicht von Zeit zu Zeit einzeMe Ab-
scMntte zu beraten. Es wäre eM zusammenhängendes Ganzes
als Grundlage für Me Beratung da, und würden eMzeMe Ergän-
zungs- und Abänderungsvorschläge vielleicht meM auf das Ganze
Rücksicht nehmen, das leichter zu einer befrieMgenden Lösung
gefüM-t werden könnte."

Ohne eMer Stehùngnahme des Vorstandes oder der
Delegierten zu Meser Anregung vorgreüen zu wohen, seien mir eM

paar Bemerkungen erlaubt. So neu der von der KoMerenz
Schanfigg vorgeschlagene Weg aM den ersten Bhck erscheMen

mag, er ist doch in der Hauptsache der alte. Der Gesetzesentwurf

„soh den KoMerenzen zur Beratung vorgelegt werden."
Was dann? Die ResMtate Meser Beratung müssen dann doch,
wenn sie etwas nützen sohen, gesammelt werden, und Me defiM-
tiven Beschlüsse M aüen Punkten müßte doch wieder eMe über
den Kreiskonferenzen stehende Mstanz, also wohl Me
Delegiertenversammlung, fassen. Was ist nun das anders als der Weg der
Umfrage? Auch Me Forderung, daß den KoMerenzen ein
Gesetzesentwurf zur Beratung vorgelegt werden sohte, war gerade
Meses Mal erfMlt. Das Referat von Dr. GaMent und seMe Thesen
sMd doch. eM solcher Entwurf, wenn auch Mcht gerade wie in
Basel etc. von eMer ganzen Kommission oder vom Schulinspektor
herstammend. Also weMgstens noch Meses Mal hätte Me
Konferenz Schanfigg doch das ResMtat ihrer Beratung eMberiehten
können, da sie ja Me Frage eMgehend Mskutiert hat.' Wie wir
es M Zukunft machen, werden wir sehen. Wir sind sicher ahe
bereit, eMen andern Weg zu gehen, wenn er besser zum Ziele
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füMt. Die KoMerenzen mögen Mese Frage auch besprechen
und gute Anregungen zur Vereinfachung oder Verbesserung des

bisherigen Umfrageweges dem Vorstand des B. L. V. einschicken
oder M der Delegiertenversammlung vorbringen. Vergessen wM
Mcht: wenn Me KoMerenz Schanfigg die durch Me Umfragen
erzielten ResMtate kritisiert und dafür Beweise anführt, so fände
sie sicher auch viele im Garten der Umfrage gereute, schöne
und süße Früchte, so die neuen Lesebücher für das 8. Schuljahr,
Me demnächst erscheMende deutsche Fibel, Me neue Verordnung
über das Inspektionswesen, Me Verordnung über die Tragung
der Stellvertretungskosten, die gegenwärtige Versieherungskasse
der Volksschuhehrer etc.

Die Anregung der Konferenz Schanfigg (Me nebenbei
bemerkt, mit dem beanstandeten Umfrageweg gar nichts zu tun
hat), die ReorgaMsation der SekundarschMe Mcht für sieh, sondern
zusammen mit dem SchMgesetz zu beraten und zu behandeto,

mag gewiß manches für sich haben. Die KoMerenz
Oberengadin hat woM auch Me gleiche MeMung. Sie behandelte
die SekundarschMe als Teü des gesamten bündnerischen
Schulwesens, dessen gesetzhche Umfassung sie nach Anhörung eines
Referates von Pfarrer SemadeM besprach. Andere LeMer haben
jedoch Me Ansicht, Me Besprechung des gesamten Schulwesens
aM eMmal sei zu schwierig, zu weitläufig, enMos, führe an kein
Ziel; es sei besser, die wichtigsten Kapitel des zukünftigen
SchMgesetzes einzeln zu beraten, dann erst Me bereMigten EMzel-
teüe zu eMem Ganzen zu verschmelzen. JedeMalls wird uns
Me gesamte Materie noch JaMe beschäftigen. Diese MeMung
hat auch Me Konferenz Ilanz, che zu emer bestimmten Stehùngnahme

zu den einzelnen Thesen Mcht kam. Valendas-Versam
möchte mit den Vorarbeiten für ein Schulgesetz und daher wehl
auch mit der ReorgaMsation der SekundarschMe noch zuwarten,
dafür aber Me Traktanden „Wechselseitige Hüfskasse" und
„Regelung der Anstehungsverhältnisse" energisch an Me Hand
nehmen und eri eMgen, wäMend die Konferenz B e r n i n a Me Sache
einfach der Delegiertenversammlung zur defiMtiven Erledigung
zuweist, ohne Äußerung irgend welcher Wünsche. Dieser Weg
dürfte vielleicht eMer seM, der künftig M manchen Fragen am
schnehsten zum Ziele führt, allerdings in Fragen von geringerer
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Bedeutung. Ein Antrag M der Delegiertenversammlung, ein
Beschluß, und Me Sache ist erleMgt. Hätten ahe Konferenzen
darüber beraten müssen, so wäre Mchts daraus geworden.

Da für Meses Mal wieder der Weg der Urnfrage gewälüt
wurde, so stelle ich hier Me Anschauungen der Konferenzen über
Me Thesen Dr. GaMents zusammen. Vorausgehend sei bemerkt,
daß von den 25 Konferenzen 1 (Churwalden) Mchts von sich
hören heß, 7 (Bergell, Chur, Davos-Klosters, HeiTschaft-Fünf-
dörfer, Mittelprätigau, Moesa und Vorderprätigau), Me Frage
Mcht behandelten. Damit ist aber Mcht gesagt, daß sie sie nicht
zu beraten gedenken. Die Konferenz Disentis steht sich
bezüglich der ReorgaMsation der SekundarschMe aM den Standpunkt

des Korreferenten J. M. Nay (Siehe Seite 59 dieses
Jahresberichtes.) Rheinwald berichtet nur, Me Konferenz stimme
„Mi ganzen" den Forderungen GaMents zu, wäMend Ranz
mehrheitlich derAnsichtwar, Me Thesen GaMents seien M Mrer jetzigen
Fassung abzMehnen. Die Ansicht von Schanfigg, Bernina,
Valendas-Versam keimen wir bereits. Ziehen wir Mese 14 KoMerenzen
von 25 ab, so bleiben noch 11 übrig, deren MeMungen mit den
Thesen GaMents zu vergleichen sMd. Da Mese woM weiterhM
als Diskussionsbasis Menen werden, seien sie auch Mer wieder
angefüMt. Anschließend an jede einzelne bringe ich, wenn
vorhanden, was Mcht immer der Fah ist, Me Ansichten aller oder
ehizelner der 10 aM Me Materie m Mren Berichten eintretenden
Konferenzen. Aus den Zusammenstehungen mögen dann Me
Konferenzen, Me veni Weg der Umfrage oder von eMer EM-
berichtung der ResMtate nichts wissen wohen, ermessen, ob Me

Vergleichung der ResMtate etwas nützt oder Mcht.

These 1. EMe SekundarschMe wird erst anerkannt, wenn
neben Mr Me obligatorische PrimarschMe bis zum letzten Scfml-

jahr fortgefüMi; wird. Unterhalbstein: „Den GemeMden soh

Mesbezüglich volleFreüieit gelassen werden." Lugnez: „EMe
gesetzliehe Regelung im SMne Dr. GaMents ist entscMeden
abzulehnen, da durch Annahme Meses Postalates vielen obligatorischen
SekundarschMen aM dem Lande jeghche Existenzberechtigung
abgeschnitten und somit vielen Jungen überhaupt die Möghehkeit
genommen wuirde, eMer Sekundarschulbüdung teühaftig zu werden.
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Es soh vielmeln den Kreisen und Gemeinden vohe Freiheit
gelassen werden. Heinzenberg-Domleschg: „Es steht den
GemeMden frei, ob sie Mre SekundarschMe fakMtativ oder
obligatorisch erklären wollen." Obtasna: „FakMtative, Mcht
obligatorische SekundarschMe." Schams: "„Jede Gemeinde darf
sich für die fakMtative oder für Me obligatorische Sekundärschule

entscheiden. Andernfalls müßte manche SekundarschMe
eMgehen." Untertasna-Remüs: „Was Me Neugestaltung der
SekundarschMe anbelangt, erachtet Me Konferenz Me Erweiterung
des SchMobhgatoriunis auf 9 Jahre als notwendige A oraussetzung
und als Grundlage für eMe richtige EntwicMung derselben.
Dadurch könnten eine Menge Bedenken, welche den Vorschlägen
des Herrn GaMent entgegenstehen, gehoben werden, Mdem dann
auch M kleineren GemeMden eMe fakMtative SekundarschMe
möglich wäre. Da Mese Voraussetzung momentan noch Mcht
erfüllt ist, müssen wir Me Thesen 1—5 und 9—13 ablehnen.
Mit den übrigen können wir uns eMverständen erklären. Münstertal

und Imb o den sind mit Meser These eMverständen. 0 b e

l'en gadinbemerkt, die SekundarschMe müsse eMe „abschließende
Volksbüdung" ermöglichen. Daneben hätten auch BeznksschMen
zu treten, Me Me 4 ersten KantonsschMklassen aller Abteilungen
zu ersetzen und Me SchMer aM Me höheren Klassen der
Mittelschulen vorzubereiten hätten.

These 2. Der Eintritt in die SekundarschMe ist von eMer
Aufnahmsprüfung abhängig zu machen. Heinzenberg-Domleschg:

„Es würde dem Charakter der SekundarschMe als
VolksschMe besser entsprechen, wenn sie Mcht so seM' auf das
Wissen abstellen und demnach Mcht so viel Gewicht aM Me
Auslese legen würde. Daher hat an Stehe der Prüfung Me
Promotion zu treten. EMe Ausnahme muß bei KreissekundarschMen
gemacht werden. Lugnez: .Der Eintritt in Me SekundarschMe
ist von eMer Prütong abhängig zu machen, kann aber M
GemeMden mit obligatorischer SekundarschMe auch aM Grund
der vom Oberlelner verfügten Promotion erfolgen." Münstertal

wM Me Aufrahme von einer Prüfung oder lieber von eMer
Probezeit abhängig machen. Zu berücksichtigen sei Mebei weMger
das positive Wissen als die Begabung und geistige Reue. S c h a ni s

will keine Aufnahmsprüfung, dafür aher eMe Probezeit. Imboden
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und Unterhalbstein sMd mit GaMent eMverständen, doch
„soll Me Prüfung mcht zu streng seM," Mgte letztere KoMerenz
Mnzu.

These 3. Die SekundarschMe schließt an Me 6. Primarklasse

an und umfaßt 3 obligatorische JaMeskurse ven mtodestens
30 SehMwoehen. Die jäMliche Unterrichtsdauer an Primär- und
SekundarschMen darf 38 Wochen Mcht überscMeiten.
Heinzenberg-Domleschg: „Die SekundarschMe schheßt an Me 7.

Klasse an und hat zwei Jahreskurse. Der AnscMuß an Me 6.
Klasse soll nur M JaMesschMen statthaft sem. Berna Anschluß
an Me 6. Klasse sind 3 JaMeskurse obligatorisch zu erklären."
Imboden will den GemeMden überlassen, Mre SekundarschMe
an das 6. oder 7. SeMüjaM anzuschließen. Lugnez: „AnscMuß
an das 6. SeMüjaM, 3 obligatorische JaMeskurse von mindestens
30 SehMwoehen. M uns ter tal hat genau den gleichen Wunsch
wie Lugnez, ergänzt Mn aber noch mit den Worten : „ oder
an das 7. und umfaßt dann 2 Kurse zu 36 SchMwpchen. Im
übrigen mit GaMent eMverständen." Oberengadin: „MiM-
male SchMdauer 33 Wochen, maxMiale unbescMänkt." Obtasna:
AnscMuß der SekundarschMe an das 8. ScMüjahr, jäMliche MMi-
maldauer 38 SehMwoehen." Safien verlangt als Minimum 30
SehMwoehen ; Me Festsetzung des Maximums wM es den ScMfl-
räten überlassen. Schams: „AnscMuß der SekundarschMe an
Me 6. oder 7. Klasse der PrimarschMe, nach Beheben." Unter-
halbsteM wül den GemeMden voüe FreMeit lassen.

These 4. Jede deutsche und romaMsche SekundarschMe
erteilt ItalieMsch als Fremdsprache. Die Mi Programm der Kantons-
schMe enthaltenen Forderungen für den Eintritt in che 2., bezw.
3. Klasse sMd zu reduzieren. Imboden will Me Wahl der Fremd- -

spräche, Me sich nach den örtlichen VerhältMssen oder nach
den BedürfMssen der SchMer richten müsse, freistehen, ebenso

Oberengadin, Schams, Obtasna, Unterhalbstein. Diese
KoMerenz Mgt noch Mnzu, es sohe auf Erzielung eines
bescheidenen, grundlegenden Anfangs ohne Überbürdung Mnge-
arbeitet werden, und wo Eltern und SchMer es wünschen, sohe
che Fremdsprache fakMtativ seM. Genau gleicher Ansicht ist
auch M uns ter tal, hMzMügend, daß in jeder romaMsehen
SekundarschMe Unterricht in der romaMsehen Sprache erteüt
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werden müsse. Lugnez: „Für romanische SchMen ist das
Deutsche als Fremdsprache zu erklären, analog den VerhältMssen
in den itaheMschen Schulen. Das Französische oder ItalieMsche
ist dann nach freier Wahl als fakMtativ zu erklären." Safien:
„In unserrn Kanton paßt das Italienische besser. Die
französische Sprache ist auch schwerer. An SekundarschMen, wo
zwei Lehrer wirken, können beide Sprachen geleM't werden.
Die KantonsschMe steht zu hohe Anforderungen bei der AM-
nahmsprüfrng. "

These 5. Keine SekundarschMe darf eM ScMügeld erheben.
Imboden. Schams, Unterhalbstein und Safien sMd
mitGaMent eMverständen. Lugnez will den EMzug von höchstens
30. Münster tal von höchstens 20 Fr. ScMügeld gestatten.

These 6. Jeder Primarlehrer bezieht pro Semester Hoch-
schMstuMum oder für einen SprachaMenthalt von 5 Monaten
ein StipenMum von 600 Fr., im Maximum 5 Stipendien. Jede
GemeMde ist verpMchtet, Mrem Lehrer für StuMenzwecke
mindestens eM Jahr Urlaub zu gewähren. Imboden, Lugnez,
Münstertal und Unterhalbstein sind mit Meser Forderung
einverstanden, Schams desgleichen, mit der Änderung, daß
das Stipendium nur 400 Fr. betragen sohe, und dem Zusatz :

„Der Bezüger vom StipenMum soh nach jedem Semester eMe
wissenschaftlich gehaltene Arbeit, welche als Kontrolle Menen
soh, dem Erziehungsdepartement eMreiehen. Das Testatbüchlein
darf Mcht als Kontrohe genügen. Für das StipenMum darf der
Bezüger auch etwas leisten." Safien ist jedoch der Ansicht,
daß der Lehrer selbst Me Stuchenkosten zaMen sohe, wenn er
Sekundarlehrer werden wolle. Die GemeMde müsse ihm aber
zu dem Zweck Urlaub gewähren.

These 7. Der Lehrer eMer SekundarschMe hat sich ein
Jahr nach seiner WaM über mindestens 3 Semester Hochschul-
stuMmn und eMen 5 monathchen Sprachaufenthalt auszuweisen.

Lugnez, Unterhalbstein, Schams sind mit Gadient
eMverständen. Imboden auch, verlangt das aber vom Sekundarlehrer

erst 3 Jahre (statt eM JaM-) nach seiner Wahl, Münstertal
2 Jahre nach seMer WaM. Safien möchte che Forderung

so stellen: „EM SekundarleMer soh 3 Semester HochschMe
und 5 Monate SprachaMenthalt genossen haben. Das SemMar
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soh Mcht erweitert werden, sondern der Lehrer soll zuerst einige
Jahre Schule halten und dann erst an Me Hochschule gehen."
Ober h albstein schlägt für die Ausbhduug der Lehrer
überhaupt die Abhaltung regelmäßig wiederkehrender fakultativer
Ferienkurse in Chur und auf dem Lande vor. Die Kursteilnehmer
sollten ein Taggeld, Gratiskost und -logis, sowie Reiseentschä-

digung erhalten. Oberengadin will dezentralisierte Kurse in
regelmäßigem Turnus unter Leitung von UMversitätsprofessoren
in Chur und in deii Bezirken abhalten und den Sekundarlehrern
den Besuch von Sprachkursen M fremdsprachlichen! Gebiet
vorschreiben.

These 8. Der Kanton zaMt an jede Sekundärschule einen

jälnhchen Beitrag von 1200 Fr. (Event. : Nach JaMen wird
der Beitrag auch an die zweite Leinstehe ausgerichtet.)
Imboden. Lugnez, Unterhalb stein Schams sind damit
einverstanden. Münster tal will den Kantonsbeitrag für jede
Lehrstelle.

These 9. Der Geographieunterricht, verbunden mit
Volkswirtschaft, wird bis M Me 6. Klasse aller Abteilungen der Kantons-
schMe fortgesetzt. Damit einverstanden sind I mb o d en. L u gn ez,
Unterhalbstein. Safien wih präzisieren: „ Wirtschaftsgeographie

der Schweiz und Europas, ** während Schams diese

Forderung mit Rücksicht auf eMe Entlastung der SchMer fallen
lassen möchte. Andere Konferenzen äußern sich zu dieser These

Mcht, wie überhaupt Mcht alle 10 Konferenzen zu allen Thesen

Stellung genommen haben, wTas hier nochmals nebenbei
bemerkt sei.

These 10. Die ersten 2 Klassen der Kantonsschule sollen
fallen gelassen werden. Imboden, Schanis und Safien sind
damit eMverständen. Lugnez und Unterhalbstein wehen
nur die erste Kantonssehuüdasse fallen lassen.

These 11. Das Erziehungsdepartement wird eMgeladen,
mit ahen Mitteln dahM zu wirken, daß auch Mittelschulen,
Me an SekundarschMen anschließen, die eidgenössische Maturi-
tät erhalten. Imboden, Schams. Lugnez, Unterhalbstein

und Münster tal sind damit einverstanden, Münstertal
„sehr." Safien Mskutiert Mese Frage Mcht. wül sie aber den
KantonsschMlehrern zur Prüfung überweisen.
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These 12. Es sMd Berufsinspektorate mit fixem Gehalt
und Taggeld zu schaffen und Me Inspektoren anzuhalten^ sich
ausschließlich ünem Beruf zu widmen. Die Sekundarschuhn-
spektoren haben sich über akademische Bildung auszuweisen.
Imboden: „Mit der Schaffung von Berafsinspektoren kann
sieh unsere Konferenz durchaus nicht eMverständen erklären.
Primär- und SekundarschMe sollen auch in Zukunft von einem
und demselben Inspektor geprüft werden. Die von Dr. GaMent
vorgeschlagene Lösung hätte zur Folge, daß der richtige Kontakt

zwischen Primär- und SekundarschMe verloren ginge.
Zudem wäre es dem Sekundarschuhnspektor, der weder Me
örtlichen Verhältnisse noch den Stand der PrimarschMe kennt,
unmögheh, Me Leistungen und den relativen Fortschritt M der
SekundarschMe zu beurteüen.- Auch Lugnez, Obtasna,
Oberengadin, Unterhalbstein, Münstertal und Schams
lehnen Mese These ab und wohen die bestehende Inspektorats-
einrichtung beibehalten. Schams fordert zudem, daß die

Inspektoren der romaMsehen Gebiete das Romanische beherrschen
sohen; um- Safien verlangt, daß Me Inspektoren akademisch
gebüdet seien und sich ganz ünem Berufe widmen.

These 13. Die Erziehungskonmiission ist durch einen
mindestens ftnifglieclrigen Erziehungsrat mit erweiterten Kompetenzen
zu ersetzen, in dem verwiegend amtierende Schulmänner sitzen.
Damit eMverständen sind Ober h albstein, L'uter h albstein,
Münstertal und Safien. Schams will Mese These streichen,
da Me MeMiieit der Konferenz sich auch von einem Erziehungsrat

Mcht viel verspricht. Es möchte aber in eMer neuen These
Me allgemeine Forderung aufstehen, daß „der romanischen
Sprache überall gebührend Rechnung zu tragen sei."

*
Damit bM ich am Sclüuß meMer Zusammenstellung. Schon

aus dem ven jeder These eingenommenen Raum ist oft ersichtlich,
welche Bedeutung Mr von den eMberichtenden Konferenzen
beigemessen wurde. EMige Thesen sind sehr, andere weniger
wichtig. Einige unter Mnen finden einsthnmige Annahme, andere
ebensolche Ablehnung. Ich wehte absichtlich Mcht nach der
Gegenüberstellung der KoMerenzmeinungen zu jeder These meinen
Kommentar schreiben und einen vermittelnden Antrag stellen.
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Die Thesen werden nun woM in der Delegiertenversammlung
endgMtig behandelt. EMige Konferenzen wünschen ausMückhch,
daß Mes geschehe. Da Me Sache jetzt ordenthch abgeklärt ist,
dürfte eMe EMigung M den wichtigsten Punkten Mcht meM
schwer sein.


	Konferenztätigkeit während des Winters 1919/20

